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Tagesordnungspunkt 

Verlängerung der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde 
Altenberg/ Schildgen für die OGS "Villa Concordia" 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Weiterführung der Trägerschaft der OGS „Villa Concordia“ durch die evangelische 
Kirchengemeinde Altenberg/ Schildgen für zwei bzw. drei Schuljahre wird zugestimmt. 
 
Der Förderung von Verwaltungskosten in Höhe von bis zu 5.000€ pro Schuljahr, die über die 
Betriebskostenförderung hinausgeht, wird zugestimmt. 
 
 



   

 

Kurzzusammenfassung: 
 
Kurzbegründung: 
 
(…) 
 
Risikobewertung: 
 
(…) 
 
 

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz: 
 

keine Klimarelevanz: 
 

positive Klimarelevanz: 
 

negative Klimarelevanz: 
 

 
x 

  

 
Weitere notwendige Erläuterungen: 
 
(…) 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

 keine 
Auswirkungen: 

Mehrerträge: 
 

Mehraufwendungen: 

  lfd. Jahr Folgejahre lfd. Jahr Folgejahre 

konsumtiv:      

investiv:      

planmäßig: x     

außerplanmäßig:      

 
Weitere notwendige Erläuterungen: 
 
(Im Haushalt 2021 stehen Haushaltsmittel bereit und ab 2022 wurden/ werden Sie bei der 
Haushaltsplanung berücksichtigt.) 
 

Personelle Auswirkungen: 
 

 keine 
Auswirkungen: 

Einsparungen: 
 

Einstellungen: 
 

planmäßig x   

außerplanmäßig: x   

kurzfristig: x   

mittelfristig: x   

langfristig: x   

 
Weitere notwendige Erläuterungen: 
 
(…) 



   

 

 

Sachdarstellung/Begründung: 
 
Die Stadt hat ein neben der Concordiaschule in Schildgen gelegenes, ehemaliges 
Druckereigebäude erworben mit dem Ziel, dort zusätzliche Räume für die OGS und eine 
neue Kita zu schaffen. 
Da es aufgrund der räumlichen Integration von OGS und Kita in einem Gebäude aus 
pädagogischer und organisatorischer Sicht Sinn macht, einen gemeinsamen Träger für diese 
beiden Einrichtungen zu haben, ist das Jugendamt im Jahr 2020 auf den Träger der OGS, 
evangelische Kirchengemeinde Altenberg/ Schildgen, mit dem Ansinnen zugegangen, einen 
gemeinsamen Träger für die neue Kita und die bestehende OGS zu finden. 
Im Laufe der Gespräche bot die evangelische Kirchengemeinde Altenberg/ Schildgen an, die 
Trägerschaft der OGS abzugeben, um den Weg für einen neuen Träger freizumachen, da ihr 
die Kapazitäten und Ressourcen fehlen, um zusätzlich zur eigenen KiTa noch die 
Trägerschaft für eine zweite zu übernehmen. Daraufhin kündigte die evangelische 
Kirchengemeinde Altenberg/ Schildgen die geschlossene Kooperationsvereinbarung zum 
31.07.2021, erklärte sich auf Bitte der Stadt jedoch bereit, die Trägerschaft noch ein weiteres 
Jahr (bis zum 31.07.2022) weiterzuführen. 
 
Die anfängliche Einschätzung der Verwaltung, dass ein Umbau des Gebäudes schnell zu 
realisieren ist, hat sich leider nicht bestätigt. Im Ergebnis bedeutet dies, dass es im Moment 
noch nicht sinnvoll und möglich ist, eine gemeinsame Trägerschaft für OGS und Kita zu 
vergeben.  
 
Um für die OGS, den OGS-Träger, die Schule und auch die gesamte Schulgemeinschaft 
schnellstmöglich Planungssicherheit herzustellen, wird der Abschluss einer Vereinbarung 
vorgeschlagen, die folgende Eckpunkte beinhalten wird: 

 

 Die Trägerschaft für die OGS wird für weitere 2 Schuljahre (bis zum 31.07.2024) mit 

der Option der Verlängerung auf insgesamt drei Schuljahre (bis 31.07.2025) 

weitergeführt. 

 Die Stadtverwaltung informiert die ev. Kirchengemeinde Altenberg/ Schildgen bis zum 

30.09.2023 darüber, ob die Option einer Verlängerung der Trägerschaft auf 

insgesamt drei Schuljahre in Anspruch genommen wird. 

 

 

Die evangelische Kirchengemeinde Altenberg/ Schildgen ist finanziell nicht in der Lage, die 

OGS mit dem richtliniengemäßen Betriebskostenzuschuss der Stadt Bergisch Gladbach 

weiterzuführen. Die finanzielle Situation wurde bereits dargestellt in der Vorlage zur 

Erweiterung der Kindertagesstätte vom 25.02.2021, Drucksachen-Nr.0015/2021. Die 

Kirchengemeinde benötigt eine Finanzierung des Verwaltungskostenanteils der über die 

Betriebskostenförderung hinausgeht von bis zu 5.000€ pro Schuljahr. 

Der tatsächliche Bedarf wird vom Träger im jeweiligen Verwendungsnachweis dargestellt 

und abgerechnet. 

 
 
 


